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Die IG Metall auf einen Blick:
wir.die-igmetall.de
Das Über-Uns-Portal: Reinschauen lohnt sich!

Vernetzt und informiert sein:
www.igmetall.de/infoservice
Den monatlichen Newsletter erhalten.

Die IG Metall – eine Gewerkschaft stellt sich vor:
www.igmetall.de/duauch
Kostenlos das Infopaket „Wir. Die IG Metall.“ 
 bestellen.
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Hier geht‘s zu Schutz und Sicherheit! 
Einfach ausfüllen und bei Ihrem IG Metall-Betriebsrat 
oder bei Ihren IG Metall-Vertrauensleuten abgeben –
seien Sie herzlich willkommen! 
Dann gelten auch für Sie die Inhalte der Tarifverträge 
der IG Metall.



Was gilt aus den Tarifverträgen  
der Metall- und Elektroindustrie  

für Nichtmitglieder?

Urlaub

Egal welches Alter – es gibt 30 Tage Urlaub pro Jahr. 
Das haben wir 1982 in der Metall- und Elektroindustrie 
sowie in der Eisen- und Stahlindustrie durchgesetzt. Der 
Gesetz geber sieht dagegen nur 24 Tage vor und geht 
auch noch von einer 6 Tage Woche aus. 
Auf die übliche 5 Tage-Woche umgerechnet ergibt sich 
so ein Urlaubsanspruch von gerade mal 20 Tagen. Der 
IG Metall-Tarifvertrag ist also eine Garantie auf deutlich 
mehr Freizeit.

Urlaubsgeld

Bei 30 Tagen Urlaub im Jahr, bleibt Zeit für die eine oder 
andere Reise. Als IG Metall-Mitglied haben Sie mehr in 
der Reisekasse: Seit 1974 erhalten Metallerinnen und 
Metaller ein zusätzliches Urlaubsgeld in Höhe von 69 
Prozent eines Monatsverdienstes pro Kalenderjahr. 

Einen gesetzlichen Anspruch auf Urlaubsgeld gibt es 
nicht.

Weihnachtsgeld

Alle Jahre wieder bekommen die Beschäftigten der 
 Metall- und Elektroindustrie bis zu 60 Prozent ih-
res Monatsverdienstes als „betriebliche Sonderzah-
lung“ – sprich 13. Monatseinkommen oder einfach 
Weihnachtsgeld. 

Einen gesetzlichen Anspruch auf den Geldsegen am 
Ende des Jahres gibt es nicht. 



Arbeitszeit

Zwar sind nach dem Gesetz bis zu 60 Stunden Arbeit 
pro  Woche zulässig, doch die wöchentliche Arbeitszeit 
in der Metall- und Elektroindustrie wurde Schritt für 
Schritt von 48 Stunden 1956 auf 35 Stunden in den alten 
Bundesländern und 38 Stunden in den neuen Bundes-
ländern reduziert. 

Übernahmegarantie

Gesetzlich sind Unternehmen nicht verpflichtet, Azu-
bis nach ihrer Ausbildung auch nur für einen Tag zu 
übernehmen. 

Auszubildende, die ihre Abschlussprüfung bestanden 
haben und Mitglied der IG Metall sind, müssen hingegen 
in der Regel unbefristet übernommen werden. 

Entgelt

Darf’s ein bisschen mehr Geld sein? Weil die Preise 
steigen und die Beschäftigten einen fairen Anteil am 
wachsenden Wohlstand verdient haben, handeln wir 
 regelmäßig höhere Entgelte und Ausbildungsvergütun-
gen für unsere Mitglieder aus. 
Da kommt ganz schön was zusammen: Zwischen 2006 
und 2014 sind die Löhne in der Metall und Elektroin-
dustrie um über 25 Prozent gestiegen. Zieht man die 
Inflationsrate für diese Zeit ab, bleibt unterm Strich ein 
reales Plus von rund 11 Prozent. 

Altersvorsorgewirksame Leistungen (AVWL)

Die Renten sind sicher – oder nicht? 

Damit unsere Mitglieder besser fürs Alter vorsorgen 
können, hat die IG Metall mit den Metall-Arbeitgebern 
den  Tarifvertrag Altersvorsorgewirksame Leistungen 
(TV AVWL) abgeschlossen. Darin verpflichten sich die 
Arbeitgeber, eine zusätzliche Altersvorsorge mit jährlich 
319,08 Euro (Auszubildende 159,48 Euro) zu fördern. 
Das Geld kann entweder in eine private Riester-Rente, 
in Entgeltumwandlung oder in eine Betriebsrente des 
Arbeitgebers fließen. 

Einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt es nicht.

Beschäftigungssicherung

In der Krise haben sich unsere Tarifverträge als Anker 
bewährt, der viele Beschäftigte im Betrieb gehalten 
und Massenentlassungen verhindert hat. Damit die 
Mitglieder der IG Metall auch im Falle eines erneuten 
Abschwungs nicht im Regen stehen, haben wir ent-
scheidende Werkzeuge zur Beschäftigungssicherung in 
Tarifverträgen festgeschrieben. 



Altersteilzeit

Die Möglichkeit früher aus dem Arbeitsleben ausschei-
den zu können, haben WIR tariflich geregelt. Sie können 
bei der Altersteilzeit zwischen 2 und 6 Jahren wählen. 
Grundsätzlich wird jeweils die halbe Zeit gearbeitet, 
die andere Hälfte der Zeit ist man schon zuhause (ver-
blockte ATZ). Sie können auch langsam aus dem Ar-
beitsleben ausgleiten und schrittweise Ihre Arbeitszeit 
reduzieren. In der ganzen Zeit nehmen Sie weiterhin 
an Tariferhöhungen teil. Für die gesamte Dauer der Al-
tersteilzeit bekommen Sie zusätzlich zu Ihrem halben 
Entgelt vom Arbeitgeber eine Aufstockung, so dass Sie 
durchschnittlich pauschalisiert 87 Prozent Ihres Netto-
entgelts zur Verfügung haben. Für Beschäftigte in den 
unteren Entgeltgruppen ist die Altersteilzeit durch eine 
höhere Aufstockung noch attraktiver.

Qualifizierung

In den Tarifverträgen zu Qualifizierung sind Regelun-
gen zur persönlichen Weiterbildung und zur Bildungs-
teilzeit verankert. Es sind Modelle zur Qualifizierung 
und Bildungsteilzeit mit gesichertem Rückkehrrecht 
geregelt.  Die Tarifverträge sehen eine Möglichkeit zur 
betrieblichen finanziellen Förderung der Bildungsteilzeit 
vor. Teilweise ist die Verwendung von nicht genutzten 
Mitteln aus den Tarifverträgen zur Altersteilzeit für die 
Förderung von Bildungsteilzeit sogar zwingend vorge-
sehen. Ausgelernte Azubis können direkt im Anschluss 
an ihre Ausbildung eine persönliche Weiterbildung 
beginnen.


